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StberJb. Steuerberater-Jahrbuch (Zeitschrift)
StrFinG Straßenbaufinanzierungsgesetz
StuW Steuer und Wirtschaft (Zeitschrift)
SVHV Verordnung über das Haushaltswesen in der Sozialversicherung
Thür Thüringen
U. v.  Urteil vom 
v. vom
Var. Variante
Verf Verfassung
VerwArch Verwaltungsarchiv (Zeitschrift)
vgl. Vergleiche
Vorbem. z. Vorbemerkungen zu
VV-BHO Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung 
VVDStRL Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechts-

lehrer
VwV Verwaltungsvorschrift
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WRV Weimarer Reichsverfassung; eigentlich: Verfassung des Deutschen 
Reiches vom 11. August 1919

WüFG 1871 Finanz-Gesetz für die zwei Jahre 1871–73
WüR Württembergische Staatshaushaltsrechnung in Verhandlungen der 

Württembergischen Kammer der Abgeordneten auf dem Landtag
WüRegBl. Regierungsblatt für das Königreich Württemberg
ZG Zeitschrift für Gesetzgebung (Zeitschrift)
ZgS Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft (Zeitschrift)
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (Zeitschrift)





Teil 1

Einführung in die Thematik

Das Grundgesetz widmet dem staatlichen Finanz- und Haushaltswesen als ein-
zigem Gebiet der Staatstätigkeit einen eigenen Abschnitt.1 Das Haushaltsrecht 
wird dabei zumeist als „keine kulturgeschichtliche Großtat [empfunden, dessen 
Kenntnis] kein Zeichen besonderer Bildung [sei]. Haushaltsrecht [sei] Werkzeug.“2 
Es handelt sich beim Haushaltsrecht jedoch keineswegs um eine nebenrangige An-
gelegenheit, sondern um eine solche von durchaus politischem und verfassungs-
rechtlichem Interesse und Gewicht;3 nicht zuletzt gibt das historisch stark geprägte 
Haushaltsrecht den Rechtsrahmen des sog. Königsrechts4 vor. Dies ändert jedoch 
freilich nichts daran, dass es als sehr technische Materie erscheint, verknüpft es 
doch die staatlichen Einnahmen mit dem durch das parlamentarische Budgetrecht 
ausgeübte und durch die Exekutive ausgeführte staatliche Ausgabegebaren. Das 
Haushaltsrecht wird durch Begriffe wie dem der Nonaffektation als schwer zu-
gänglich und für Außenstehende nur oberflächlich oder gar nicht zu erschließen 
angesehen.5 Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit eben diesem Begriff der 
Nonaffektation, auch Haushaltsgrundsatz der Gesamtdeckung6 genannt. Verkürzt 
versteht man hierunter, dass alle Einnahmen eines Hoheitsträgers für alle Aus-
gaben des Hoheitsträgers verwendet werden können, unabhängig von dem Grund 
der konkreten Einnahmeerzielung.

Die Arbeit soll die Bedeutung des Nonaffektationsprinzips anhand der ge-
schichtlichen Entwicklung untersuchen und bei den einzelnen Abgabenarten für 
das Gemeinwesen aufzeigen. In der bisher überschaubaren rechtswissenschaft-
lichen Literatur7 wird immer wieder die verfassungsrechtliche Stellung des Non-
affektationsprinzips angezweifelt, findet es sich doch nicht expressis verbis im 
Grundgesetz wieder. Dieser Haushaltsgrundsatz ist ein historisch erkämpftes, de-

 1 Korioth, Finanzverfassung, in: Leitgedanken des Rechts, Bd. II, § 135 Rn. 4; Patzig, Bun-
desverfassungsgericht und Finanzverfassung, DVBl. 1961, 389; Piduch, Finanzverfassung und 
Steuerreform, S. 8; Wacke, Finanzwesen, S. 10; Stern, Staatsrecht, Bd. II, S. 1049. Siehe auch: 
Janz, Das Weisungsrecht nach Art. 85 Abs. 3 GG, S. 403 ff.
 2 Rzepka, Staatliches Haushaltsrecht, S. V.
 3 Patzig, Probleme der Neuordnung des Finanz- und Haushaltsrechts, VerwArch 58 (1967), 
1 (3).
 4 Tappe / Wernsmann, Öffentliches Finanzrecht, Rn. 67. Das BVerfG bezeichnet das Parla-
ment als Herr des Budgets, vgl. BVerfGE 45, 1 (34).
 5 Kilian, Nebenhaushalte, S. 49 f.
 6 Vgl. Teil 2 § 2 A. I. 1.
 7 Fecher, Zweckbindung öffentlicher Einnahmen, passim; Grundmeier, Das Für und Wider 
des Nonaffektationsprinzips, passim; Slomp, Nonaffektationsprinzip, passim.
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mokratisches Recht der Abgeordneten und soll das parlamentarische Budgetrecht 
absichern. Beginnen soll die Untersuchung, nach einer kurzen Erörterung bestimm-
ter Grundlagen zum Verständnis des Nonaffektationsprinzips,8 daher mit einer 
Darstellung der historischen Entwicklung des Haushaltswesens von einem Fonds-
system9 als Kassensystem hin zu einem globalen Haushalt (mit Zentralkasse) unter 
Anwendung des Nonaffektationsprinzips. Hierbei müssen die Besonderheiten der 
deutschen Geschichte berücksichtigt werden. Wie im historischen Abschnitt10 zu 
zeigen sein wird, hängt die Verwirklichung des Nonaffektationsprinzips eng mit 
dem Staatsverständnis und dem Verhältnis der Regierenden über die Regierten ab, 
mithin der Staatsauffassung und der Regierungsform.11 Auf alle Einzelheiten oder 
gar alle deutschen Territorien kann nicht eingegangen werden, dies würde nicht 
zuletzt den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen.12 Andererseits kann eine 
isolierte Betrachtung ausschließlich deutscher Territorien ohne Berücksichtigung 
anderer europäischer Einflüsse nicht erfolgen.13 Daher wird erforderlichenfalls auf 
den Einfluss anderer europäischer Verfassungen oder Regenten auf die haushalts- 
und kassenmäßige Entwicklung innerhalb der deutschen Territorien in der gebo-
tenen Kürze hingewiesen und ggf. auf weiterführende Literatur verwiesen. Dies 
mündet in der Entwicklung des Haushaltsrechts der Bundesrepublik Deutschland 
im Zusammenhang mit dem Nonaffektationsprinzip und den Reformansätzen und 
umsetzungen seit Staatsgründung.

Im Anschluss wird der zentralen Frage nachgegangen, ob das Nonaffektations-
prinzip verfassungsrechtlich abgesichert ist oder ob es sich hierbei lediglich um 
einen einfachgesetzlich geregelten Ausfluss aus dem parlamentarischen Budget-
recht handelt.14 Hiervon hängen letztlich die Frage der Zulässigkeit von Durch-
brechungen des Nonaffektationsprinzips ab sowie ggf. die Voraussetzungen einer 
Zweckbindung von Einnahmen. Unterlaufen wird das Prinzip der Gesamtdeckung 
nämlich u. a. durch Zweckbindungen bestimmter Einnahmen, wie Zwecksteuern 
oder Sonderabgaben. Bekanntestes und derzeit aktuelles Beispiel für eine zweck-
gebundene Einnahme ist eine solche für den Straßenverkehr, insbesondere das 
Aufkommen aus der Energiesteuer (ehemals Mineralölsteuer).15 Ein Anteil des  

 8 Vgl. Teil 2 § 1.
 9 Vgl. hierzu Teil 2 § 1 B. und § 3.
 10 Vgl. hierzu Teil 2 § 3.
 11 Fecher, Zweckbindung öffentlicher Einnahmen, S. 16; Gröpl, in: BK, 174. Lfg. September 
2015, Art. 110 Rn. 56; Slomp, Nonaffektationsprinzip, S. 4.
 12 Dies ist aufgrund der ausführlichen historischen Erschließung des Haushaltsrechts auch 
nicht erforderlich. Vgl. hierzu u. a. Fecher, Zweckbindung öffentlicher Einnahmen, S. 16 ff.; Fri
auf, Staatshaushaltsplan, passim; Gröpl, in: BK, 174. Lfg. Dezember 2015, Art. 110 Rn. 56 ff.;  
Heun, Staatshaushalt und Staatsleitung, S. 31 ff.; Müller, Staatshaushaltsplan, S. 61 ff.; Muß
gnug, Der Haushaltsplan als Gesetz, S. 3 ff.; Patzig, Haushaltsrecht des Bundes und der Länder, 
Bd. I, S. 23 ff.; Schneider, Geschichte der formellen Staatswirtschaft, passim; Strube, Die Ge-
schichte des Haushaltsrecht vom Mittelalter bis zur Gegenwart, passim.
 13 Fecher, Zweckbindung öffentlicher Einnahmen, S. 16.
 14 Vgl. hierzu Teil 3 § 5.
 15 Hierzu im Einzelnen, vgl. Teil 4 § 7 B. III. 1.
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Mineralölsteueraufkommens muss für einen bestimmten, im Gesetz näher genann-
ten, durch das Haushaltsgesetz regelmäßig geänderten Zweck, verwendet werden. 
Durch einfaches Bundesgesetz wird außerhalb des eigentlichen Haushaltes eine 
Verzahnung von Einnahmeseite (Erhebung der Mineralöl-/Energiesteuer) und der 
Ausgabenseite durch haushaltsrechtliche Mittelbindung vorgenommen. Diese Ver-
knüpfung ist in finanz-(verfassungs-)rechtlicher Hinsicht nicht unproblematisch, 
wird jedoch vom Großteil der Literatur als zulässig erachtet und in der Praxis vor-
genommen.16 Es sind daher unterschiedliche Arten von Zweckbindungen bspw. 
in Form echter und unechter Zweckbindung herauszuarbeiten und rechtlich zu 
beurteilen, bevor eine Erörterung der Bedeutung des Nonaffektationsprinzips und 
dessen verfassungsrechtlicher Stellung erfolgt.17 In einem weiteren Schritt wird 
überprüft, ob die Legislative durch gesetzliche Zweckbindungen im formellen 
Bundes- oder Landesgesetz Verbindungen von Einnahme- und Ausgabeseite her-
stellen und damit den Haushaltsgesetzgeber bei der Aufstellung des Haushaltes 
binden kann oder ob es sich hierbei um eine unzulässige, weil verfassungswidrige 
Zweckbindung handelt. Es werden dabei die in Rechtsprechung und Literatur be-
stehenden Ansichten und Argumentationsstrukturen dargestellt, um sodann dar-
aus einen eigenen Ansatz zu entwickeln und eine verfassungsrechtliche Stellung 
zu begründen.18

Im Anschluss wird für die unterschiedlichen Abgabearten eine Überprüfung 
vorzunehmen sein, um die jeder Abgabe innewohnenden Eigenheiten auf die 
Geltung und die Grenzen des Nonaffektationsprinzips hin zu untersuchen. Ins-
besondere soll dabei untersucht werden, ob es Abgaben gibt, denen eine Aufkom-
menszweckverwendung gerade innewohnt, da sie als Gegenleistung für staatliche 
Leistungen erhoben werden und regelmäßig Kosten im Haushalt verursachen, die 
sie abgelten sollen. Es wird insbesondere überprüft, ob und wie sich eine Zweck-
bindung eines Abgabenaufkommens bei den unterschiedlichen Abgabearten ver-
hält. Dabei wird u. a. auf Steuern19, Beiträge20 und Gebühren21, Sonderabgaben22, 
sonstige Abgaben23 sowie Umlagen24 einzugehen sein. Auch sollen der Finanzaus-
gleich25, sonstige Einnahmen26 und die Nebenhaushalte27 betrachtet werden.

Weiter wird untersucht, ob sich Unterschiede tatsächlicher oder rechtlicher Art 
daraus ergeben, dass die zweckgebundenen Einnahmen durch die unmittelbare 

 16 Vgl. Teil 3 § 5 B. I.
 17 Vgl. hierzu Teil 2 § 2 A. II.
 18 Vgl. hierzu Teil 3 § 5.
 19 Vgl. hierzu Teil 4 § 7.
 20 Vgl. hierzu Teil 4 § 8.
 21 Vgl. hierzu Teil 4 § 9.
 22 Vgl. hierzu Teil 4 § 10.
 23 Vgl. hierzu Teil 4 § 11.
 24 Vgl. hierzu Teil 4 § 12.
 25 Vgl. hierzu Teil 4 § 13.
 26 Vgl. hierzu Teil 4 § 14.
 27 Vgl. hierzu Teil 4 § 15.




